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malige Verletzung der Arbeitspflichten schließen läßt. Auch wenn der Werktätige erkennen 
läßt, daß er aus seinem fehlerhaften Verhalten die Lehren gezogen hat und sich künftig 
verantwortungsbewußt verhalten wird, ist die Minderung der materiellen Verantwortlich
keit gerechtfertigt. Maßgeblich dafür ist sein Verhalten nach dem Eintritt des Schadens, 
insbesondere bei der Ermittlung der Schadensursachen und seines eigenen Verschuldens 
an der Schadensentstehung sowie bei der Beseitigung des Schadens und der Schadens
ursachen.

Die Arbeitsgerichte können das Verschulden nur dann richtig feststellen, wenn sie die 
objektive Wahrheit erforschen, wie dies vor allem in § 14 Arbeitsgerichtsordnung13 und in 
den anderen damit im Zusammenhang stehenden Bestimmungen von ihnen gefordert 
wird. Die Sachaufklärung muß sich auf alle Umstände beziehen, aus denen sich die Ein
stellung des Werktätigen, die zur Verursachung des Schadens geführt hat, ergibt. Die vom 
Arbeitsgericht zur Beurteilung des Verschudens und der Schuldform festgestellten Um
stände sind mit einer entsprechenden rechtlichen Würdigung in der Begründung der Ent
scheidung anzuführen.

Deshalb ist es fehlerhaft und gesetzwidrig, dem Werktätigen ohne ausreichende Ermitt
lung und rechtliche Würdigung dazu geeigneter tatsächlicher Umstände ein fahrlässiges 
oder gar vorsätzliches schädigendes Verhalten zum Vorwurf zu machen, d. h., das Ver
schulden des Werktätigen zu unterstellen. In Wirklichkeit fehlt für die Feststellung des 
Verschuldens in diesen Fällen die tragende Grundlage. Die Verpflichtung des Werktätigen 
zur Leistung von Schadenersatz durch Urteil oder Beschluß entspricht dann nicht den ge
setzlichen Anforderungen.

Dennoch gibt es Beispiele dafür, daß Arbeitsgerichte das Verschulden unterstellen. Das 
Kreisarbeitsgericht Jena hat in der Sache К A 86/61 (Urteil des Obersten Gerichts vom 
27. April 1962 — Za 7/62) fahrlässige Schadensverursachung unterstellt und einen Werk
tätigen zum Schadenersatz verurteilt.

Der Werktätige ist gelernter Glasmacher und war berufsfremd als alleinige Verkaufs
kraft in einem Kiosk tätig. Das Kreisarbeitsgericht hielt lediglich auf Grund des Vorbrin
gens des Betriebes den Sachverhalt für ausreichend geklärt und entschied in Abwesenheit 
des Werktätigen, der trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zum Verhandlungstermin vor 
dem Kreisarbeitsgericht erschien. Anstatt zunächst einen neuen Termin zur mündlichen 
Verhandlung anzuberaumen und den Werktätigen unter nachdrücklichem Hinweis auf 
seine gesetzliche Teilnahme- und Mitwirkungspflicht als Prozeßpartei hierzu zu laden, hat 
es sein Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung als Bestätigung des tatsächlichen 
Vorbringens des Betriebes gewertet. Demgemäß hat es als erwiesen angesehen, daß der 
Werktätige Flaschen ohne Pfand abgegeben habe, daß ihm Fehler beim Geldwechseln 
unterlaufen seien und daß er fremden Personen Zutritt zum Kiosk gewährt habe. Im übrigen 
meinte das Kreisarbeitsgericht, genügten wenige Umstände, um dem Leiter einer Einmann
verkaufsstelle das Verschulden an der Entstehung von Fehlbeträgen nachzuweisen. Das 
Vorbringen des Betriebes rechtfertigte den mit der Klage geltend gemachten Anspruch 
jedoch gar nicht. Das Kreisarbeitsgericht hat somit seine Entscheidung gesetzwidrig auf 
eine Schuldvermutung in Verbindung mit der Umkehrung der Beweislast gestützt. Dagegen 
hätte es den Arbeitsstreitfall erst nach wiederholtem Fernbleiben des Werktätigen von der 
Verhandlung auch ohne seine Mitwirkung entscheiden dürfen, dann allerdings gemäß 
§ 37 Abs. 1 Arbeitsgerichtsordnung13 nur nach ausreichender Sachverhaltsaufklärung 
unter Einschluß erforderlicher Beweisaufnahmen.
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